
Für die GmbH und deren Geschäftsführer 
 
 

• Angemessenheit von Geschäftsführer-
vergütungen bei mehreren Geschäftsfüh-
rern 

 
Die Angemessenheit der „Gesamtvergütung“ von 
Geschäftsführern wird von der Finanzverwaltung 
häufig angezweifelt, mit dem Ergebnis, dass sie sie 
zumindest zum Teil als verdeckte Gewinnausschüt-
tung qualifiziert.  
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg versucht 
nunmehr in seinem Urteil vom 16.1.2008 mehr 
Rechtssicherheit für die Geschäftsführer zu schaffen.  
In dem Urteil heißt es: Für die Prüfung der Ange-
messenheit der Gesamtvergütung eines Geschäfts-
führers nach dem externen Betriebsvergleich können 
die in der sog. „Karlsruher Tabelle“ für nach Bran-
che, Umsatz und Mitarbeiterzahl vergleichbare Be-
triebe ausgewiesenen Beträge herangezogen werden. 
Werden zwei Geschäftsführer beschäftigt, so sind die 
Tabellenwerte nicht auf beide Geschäftsführer in der 
Weise aufzuteilen, dass jeder nur die Hälfte der in 
der Tabelle ausgewiesenen Beträge verdienen dürfte. 
Vielmehr sind die Tabellenwerte zu verdoppeln und 
im Hinblick auf die Aufgabenteilung der Geschäfts-
führer um einen im Einzelfall angemessenen Ab-
schlag (im Streitfall 25 %) zu kürzen. Die Gesamt-
bezüge beider Geschäftsführer sind dem so ermittel-
ten Wert gegenüberzustellen.  
Bleibt der Gesellschaft eine Kapitalverzinsung von 
über 30 %, kann von einer Gewinnabsaugung durch 
überhöhte Geschäftsführergehälter auch dann keine 
Rede sein, wenn die Geschäftsführergehälter den der 
Gesellschaft verbleibenden Gewinn vor Ertragsteu-
ern übersteigen.  
 
 
• Einbeziehung von Jahresfehlbeträgen  

in die Bemessungsgrundlage der Ge-
winntantieme 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit dem 
Thema zu befassen, ob und wenn in welcher Höhe 
eine Gewinntantieme steuerlich anzuerkennen ist, die 
eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-
Geschäftsführer verspricht, die an den in der Han-
delsbilanz ausgewiesenen Jahresüberschuss an-
knüpft.  
In seinem Urteil vom 18.9.2007 kommt der BFH zu 
dem Entschluss, dass dies im Allgemeinen steuerlich 
nur anzuerkennen ist, wenn unter der (Mit-
)Verantwortung des Gesellschafter-Geschäftsführers 
angefallene oder noch anfallende Jahresfehlbeträge 
laut Handelsbilanz ebenfalls in die Bemessungs-
grundlage der Tantieme einbezogen werden.  
Die Jahresfehlbeträge müssen hierbei regelmäßig 
vorgetragen und durch zukünftige Jahresüberschüsse 
ausgeglichen werden; eine vorhergehende Verrech-
nung mit einem etwa bestehenden Gewinnvortrag 

laut Handelsbilanz darf in der Regel nicht vorge-
nommen werden.  
Hiervon abweichende Tantiemevereinbarungen füh-
ren regelmäßig zu einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung, und zwar in Höhe des Differenzbetrags zwi-
schen der tatsächlich zu zahlenden Tantieme und 
derjenigen, die sich bei Berücksichtigung der noch 
nicht ausgeglichenen Jahresfehlbeträge aus den Vor-
jahren ergeben hätte.  
Grundsätzlich ist nach Auffassung des BFH die 
wichtigste Aufgabe des Geschäftsführers einer 
GmbH die Sicherung des langfristigen Erfolgs des 
Betriebes. Dafür eignet sich zwar eine gewinnbezo-
gene Tantieme; dies gilt jedoch nur dann, wenn der 
Verlust erst wieder durch künftige Gewinne ausge-
glichen wird. Es kommt also auf den Gesamterfolg 
des Unternehmens an. 
 
 
• Verbotene private Pkw-Nutzung durch 

den Gesellschafter einer GmbH 
 
Der Vorteil aus der Privatnutzung eines Firmenwa-
gens ist bei einem „Gesellschafter-Geschäftsführer“ 
einer GmbH nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 23.1.2008 nicht unter Anwendung der 
sog. 1-%-Methode zu besteuern, wenn ihm die priva-
te Nutzung untersagt ist. 
Es ist in der Praxis üblich, dass der Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur privaten Nut-
zung zur Verfügung stellt. Beim Arbeitgeber führt 
dies im Umfang der tatsächlichen Betriebskosten zu 
abzugsfähigen Betriebsausgaben und bei dem Ar-
beitnehmer zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, der im 
Regelfall pauschal für jeden Kalendermonat mit 1 % 
des Listenpreises des Fahrzeugs zu versteuern ist. 
Gleichermaßen ist im Grundsatz zu verfahren, wenn 
dem Arbeitnehmer die Nutzung untersagt ist, er das 
Fahrzeug aber dennoch privat nutzt. Handelt es sich 
in einem solchen Fall des Nutzungsverbots bei dem 
Arbeitgeber um eine GmbH und bei dem Arbeit-
nehmer um deren Geschäftsführer und zugleich Ge-
sellschafter, liegen die Dinge komplizierter.  
Die Betriebsaufwendungen stellen dann – wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer den Pkw trotz 
Privatnutzungsverbots auch privat nutzt – bei der 
GmbH steuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüt-
tungen dar. Der Gesellschafter-Geschäftsführer ver-
einnahmt keinen Arbeitslohn, sondern Kapitalein-
künfte. Der BFH bemisst die verdeckte Gewinnaus-
schüttung bei der GmbH nicht mit 1 % des Listen-
preises, sondern mit dem tatsächlichen Verkehrswert 
des Nutzungsvorteils und erhöht diesen Wert noch 
um einen Gewinnaufschlag.  
Er weicht damit von der Finanzverwaltung ab, die 
die verdeckte Gewinnausschüttung sowohl bei der 
GmbH als auch bei dem Gesellschafter-



Geschäftsführer aus Vereinfachungsgründen eben-
falls mit 1 % des Listenpreises bewertet. 
Im konkreten Fall ging es um den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH, der den Firmen-Pkw 
privat genutzt hatte, obwohl ihm dies vertraglich 
ausdrücklich untersagt war. 
 
 
• Zusage einer sofort unverfallbaren Alters-

rente: Kapitalabfindungsrecht bei Fort-
führung des Dienstverhältnisses  

 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
5.3.2008 kann eine GmbH ihrem beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführer die Anwartschaft auf 
eine Altersversorgung zusagen und ihm dabei das 
Recht einräumen, anstelle der Altersrente eine bei 
Eintritt des Versorgungsfalls fällige Kapitalabfin-
dung in Höhe des Barwerts der Rentenverpflichtung 
zu fordern. 
Die Zusage der Altersversorgung muss nicht von 
dem Ausscheiden des Begünstigten aus dem Dienst-
verhältnis als Geschäftsführer mit Eintritt des Ver-
sorgungsfalls abhängig gemacht werden. Um eine 
verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden, muss 
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
jedoch in einem solchen Fall verlangen, dass das 
Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit als 
Geschäftsführer auf die Versorgungsleistung ange-
rechnet wird. Das ist im Rahmen eines versiche-
rungsmathematischen Abschlags auch bei der Kapi-
talabfindung zu berücksichtigen. Die Kapitalabfin-
dung der Altersrente und die gleichzeitige Fortfüh-
rung des Dienstverhältnisses als Gesellschafter-
Geschäftsführer unter Aufrechterhaltung des Invali-
ditätsrisikos können einen weiteren versicherungs-
mathematischen Abschlag rechtfertigen. 
Die Zusage sofort unverfallbarer, aber zeitanteilig 
bemessener Rentenansprüche kann steuerlich aner-
kannt werden. Bei Zusagen an beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer darf die unverfallbare An-
wartschaft sich jedoch wegen des für diesen Perso-
nenkreis geltenden Nachzahlungsverbots nur auf den 
Zeitraum zwischen Erteilung der Versorgungszusage 
und der gesamten tatsächlich erreichbaren Dienstzeit 
erstrecken, nicht aber unter Berücksichtigung des 
Diensteintritts. 
 
 
• Pflicht zur Reduzierung des Geschäfts-

führergehalts in der Krise der GmbH 
 
In einer Krise der GmbH kann der Geschäftsführer 
verpflichtet sein, sein Gehalt zu reduzieren. Unter-
lässt er dies, kann sich hieraus ein Schadensersatzan-
spruch ergeben. In einem Fall aus der Praxis war ein 
GmbH-Geschäftsführer Hauptgesellschafter der 
GmbH. Die GmbH befand sich bereits in finanziel-
len Schwierigkeiten, die sich jedoch noch verschärf-
ten, als sie kurzfristig den von ihr in Anspruch ge-

nommenen Kontokorrentkredit zurückführen musste. 
Da die laufenden Einnahmen nicht ausreichten, um 
die Vorgaben der Bank zu erfüllen, war es für die 
Gesellschaft von existenzieller Bedeutung, ihre Aus-
gaben zu reduzieren. Deshalb bestand für den Ge-
schäftsführer Anlass, einer vorübergehenden Ge-
haltsreduzierung zuzustimmen. 
Da der Geschäftsführer seine Bezüge jedoch nicht 
reduzierte, entschieden die Richter des Oberlandes-
gerichts Köln, dass er gegenüber der GmbH zum 
Schadensersatz verpflichtet sei. Eine Reduzierung 
des Gehalts auf die Hälfte (von 5.700 Euro auf 2.850 
Euro) hielten die Richter hier für zumutbar. 
 
 
• Irrtum bei der Beurteilung zur Sozial-

versicherungspflicht bei einem GmbH-
Geschäftsführer 

 
Gingen die Parteien beim Abschluss eines GmbH-
Geschäftsführer-Dienstvertrags irrtümlich von einer 
Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers als 
Arbeitnehmer aus, ist dieser beiderseitige Irrtum 
nach seiner Aufdeckung als Störung der Vertrags-
grundlage zu qualifizieren. Dementsprechend muss 
der Anstellungsvertrag angepasst werden.  
Dies hat zur Folge, dass der Geschäftsführer von der 
GmbH die Herausgabe der vom Rentenversiche-
rungsträger an sie erstatteten Arbeitgeberbeiträge 
verlangen kann, um so die eingetretene Versorgungs-
lücke wieder schließen zu können. 
 
 
• Zusammentreffen von Massesicherungs-

pflicht und Pflicht zur Abführung von So-
zialabgaben beim GmbH-Geschäftsführer 

 
Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig, so haben die 
Geschäftsführer ohne schuldhaftes Zögern, spätes-
tens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 
beantragen. Dies gilt sinngemäß, wenn sich eine Ü-
berschuldung der Gesellschaft ergibt. 
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Er-
satz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach 
Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. 
Dies gilt nicht von Zahlungen, die auch nach diesem 
Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmanns vereinbar sind. 
Die Richter des Bundesgerichtshof hatten nun dar-
über zu entscheiden, ob es sich bei der Abführung 
von fälligen Leistungen an die Sozialkasse um solche 
o. g. Zahlungen handelt. 
Sie kamen zu dem Entschluss, dass es dem organi-
schen Vertreter (GmbH-Geschäftsführer) nicht ab-
verlangt werden kann, die Massensicherungspflicht 
(Zahlung an Gläubiger) zu erfüllen und fällige Leis-
tungen an die Sozialkassen nicht zu erbringen, wenn 
er sich dadurch strafrechtlicher Verfolgung aussetzt.

 


